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STADTGEMEINDE NEULENGBACH 
 

 VERHANDLUNGSSCHRIFT Nr. GR/089/2012 
 

über die  

ÖFFENTLICHE SITZUNG  
DES GEMEINDERATES 

 

Am: 24.Januar 2012  

Beginn: 19.30 Uhr 

Ende: 20.00 Uhr 

Die Einladung erfolgte fristgerecht durch Einzeleinladung. 

Anwesend waren: 

 Vorsitzende(r): 

Herr Bgm. Franz Wohlmuth VPN  

 stv. Vorsitzende(r): 

Herr Vizebürgermeister Rudolf Teix VPN  

 Stadträte: 

Herr STR Hans Bliem VPN  
Herr STR Josef Fischer SPÖ  
Frau STR Vizepräs. Beate Schasching SPÖ  
Frau STR Monika Scholz VPN  
Herr STR Alfred Störchle VPN  

 Gemeinderäte: 

Herr GR Michael Braitner SPÖ  
Herr GR Ewald Figl VPN  
Herr GR Christof Fischer SPÖ  
Herr GR ÖkRat Karl Gfatter VPN  
Frau GR Andrea Hackl SPÖ  
Herr GR Andreas Hössinger VPN  
Herr GR, EU-GR Norbert Kettner SPÖ  
Herr GR Dipl.-Ing. Ferdinand Klimka VPN  
Herr GR Peter Matzel FPÖ  
Herr GR Eduard Müller VPN  
Frau GR Elfriede Riesinger VPN  
Herr GR Jürgen Rummel VPN  
Herr GR Gerhard Schabschneider VPN  
Frau GR Marietta Schlegl BLN  
Herr GR Franz Schleining SPÖ  
Herr GR Franz Wagner VPN  
Frau GR, EU-Gemeinderätin Josefa Widmann
 VPN 

 

Herr GR Ing. Stefan Wisberger VPN  

 Beratende Stimme: 

Herr STADir. Leopold Ott  

 Schriftführer: 
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Herr AL Christian Kogler  
 
 

Nicht anwesend waren: 
 

 Stadträte: 

Herr STR Mag.Ing. Alois Heiss VPN entschuldigt 
Herr STR Mag.Dr. Raimund Heiss VPN entschuldigt 
Herr STR Manfred Schweighofer SPÖ entschuldigt 

 Gemeinderäte: 

Herr GR Engelbert Brückler BLN entschuldigt 
Herr GR DI. Alfred Hackl DI. SPÖ entschuldigt 
Herr GR Karl Hollaus VPN entschuldigt 
Herr GR Florian Lang FPÖ entschuldigt 
Herr GR Helmut Nachbargauer SPÖ entschuldigt 
 

Anwesenheitsverhältnis:  25/33 
 
Die Sitzung war beschlussfähig und öffentlich. 
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TAGESORDNUNG: 

Öffentliche Sitzung 

 1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 2.  Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls 
 3.  Bericht zur NÖ Feuerwehrausrüstungsverordnung 
 4.  Öffentliches Gut St. Christophen - Übernahme von Teilflächen 
 5.  Übernahme von Nebenanlagen der L 2018 in Ollersbach 
 6.  Übernahme von Landesstraßennebenanlagen in Raipoltenbach 
 7.  Kooperationsveranstaltung mit der Raiffeisenbank Wienerwald 
 8.  Photovoltaik-Stromtankstelle; Netzzugangs-Vereinbarung 
 9.  Förderungsvertrag nach dem Umweltförderungsgesetz für WVA/BA20 Leitungsver-

stärkung P4 - P6 2. Teil 
 10.  Diverse Darlehen bei der NÖ. Landeshypothekenbank AG - vorzeitige Darlehenstil-

gung 
 11.  Erläuterungen von Abweichungen im Rechnungsabschluss (Festlegung der Grenzen) 
 12.  Ankauf eines Sonnenschutzes für den Kindergarten Großweinberg 

Nicht öffentliche Sitzung 

 13.  Personalangelegenheiten PERS 240 
 14.  Flächentausch KG Raipoltenbach und Verkauf öffentliches Gut KG Tausendblum 
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PROTOKOLL: 
 

TOP  1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 

 
 
Sachverhalt 
 
Herr Bürgermeister Wohlmuth begrüßt die anwesenden Damen und Herren des Gemeinde-
rates und stellt mit einem Präsenzquorum von 25/33 zu Beginn der Sitzung die Beschlussfä-
higkeit fest. 
 

 

 

 

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  2. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls 

 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 
 
Das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung ist den Fraktionsobleuten zugegangen. Auf 
eine Verlesung wird deshalb verzichtet. Nachdem keine Einwände gegen das Protokoll ein-
gebracht wurden, gilt dieses als genehmigt. 
 

 

 

 

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  3. Bericht zur NÖ Feuerwehrausrüstungsverordnung 

 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 
 

Sachverhalt: 
 
Die NÖ Landesregierung hat am 12. Juli 2011 die neue NÖ Feuerwehrausrüstungsverordnung be-

schlossen. Diese ist mit 22. Juli 2011 in Kraft getreten. Gleichzeitig trat auch die neue Förderungs-

richtlinie in Kraft. 

 

Der Inhalt zusammengefasst: 

 

 Verlängerung der Nutzungsdauer der Fahrzeuge von 20 Jahren auf mindestens 25 Jahre 

 

 Ausweitung der Risikoklassen bei der Einstufung von 6 auf 12 

 

 mehr Kriterien für die Einstufung der Gemeinde in eine Klasse  

– Einwohner 
– Flächennutzung 
– gefahrengeneigte Betriebe 
– Berghöfekataster 
– Infrastruktur wie Straßennetz etc. 
– Spitäler, Altersheime usw.  

 

 Berücksichtigung der Feuerwehrfahrzeuge der umliegenden Gemeinden (z.B. Tanklöschfahr-

zeuge der Feuerwehren der umliegenden Gemeinden) 

 

 Für Sonderfahrzeuge (z.B. Schadstoff-, Atemluftfahrzeuge etc.) gibt es ein überörtliches Stati-

onierungskonzept, die Finanzierung erfolgt überregional 

 

 Neues, modernes Fahrzeugkonzept mit nur 3 Fahrzeugkategorien (Hilfeleistungsfahrzeug) – 

HLF 1, 2 oder 3 

 

 Bei mehreren Fahrzeugen in einer Gemeinde werden die Fahrzeuge im Einvernehmen zwi-

schen Gemeinde und den Feuerwehren auf die einzelnen Wehren aufgeteilt 

 

Das zur Verfügung stehende Fördervolumen bleibt insgesamt gleich. In Verbindung mit den neuen 

Förderrichtlinien kann der Einsatz der Mittel effizienter und gezielter erfolgen. Auch dem Kooperati-

onsgedanken wird insbesondere durch das Stationierungskonzept Rechnung getragen. 

 

Aufgrund der NÖ Feuerwehrausrüstungsverordnung obliegt die Feststellung der Feuerwehrausrüs-

tung künftig der Gemeinde nach einem einheitlichen Berechnungsmodell auf Grundlage einer Risiko-

analyse. Die Ermittlung der Feuerwehrausrüstung hat zwischen Gemeinde, Feuerwehren und einem 

Vertreter des NÖ Landesfeuerwehrverbandes bis spätestens  31. Dezember 2011  zu erfolgen.  

 

Für die Feststellung der Feuerwehrausrüstung ist eine Berechnungsmatrix notwendig, die die Werte 

der Verordnung in Risikofaktoren umrechnet. Eine solche Berechnungsmatrix hat der NÖ Landesfeu-

erwehrverband samt Anleitungen bzw. Erläuterungen erstellt.  

 

Ende des vergangenen Jahres wurden daher gemeinsam mit den Feuerwehren die notwendigen Da-

ten erhoben und dann in die Tabelle zur Berechnung (Matrix für die Risikoanalyse gemäß NÖ Feuer-

wehrausrüstungsverordnung) eingegeben.  
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Weiters wurden am 12. Dezember 2011 alle Fraktionsobleute, der Stadtrat für Zivilschutz, ein Vertre-

ter des Abschnittsfeuerwehrkommandos und die betroffenen Feuerwehrkommandanten zu einer Be-

sprechung in das Gemeindeamt eingeladen. Ziel dieser Besprechung war die gemeinsame Erstellung 

des Fahrzeug- u. Stationierungsplanes gemäß der NÖ Feuerwehrausrüstungsverordnung. Das Er-

gebnis der Feststellung ist der NÖ Landesregierung und dem NÖ Landesfeuerwehrverband vorzule-

gen. Die Vorlage an die NÖ Landesregierung ersetzt alle bisherigen Feststellungen. 

 

Nachfolgend wird die gemeinsam erarbeitete Risikoanalyse, sowie der vereinbarte Fahrzeug- und 

Stationierungsplan gemäß der NÖ Feuerwehrausrüstungsverordnung zu Kenntnis gebracht: 
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Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle den Bericht über die Feststellung der Feuerwehrausrüstung nach einem 
einheitlichen Berechnungsmodell auf Grundlage einer Risikoanalyse sowie den gemeinsam mit 
den betroffenen Feuerwehren vereinbarten Fahrzeug- u. Stationierungsplan zur Kenntnis nehmen.  

 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig 

  

Sachbearbeiter: AV zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  4. Öffentliches Gut St. Christophen - Übernahme von Teilflächen 

 

Berichterstatter: Vizebgm. Rudolf Teix 
 

Sachverhalt:  
 
Aufgrund des vorliegenden Teilungsplanes GZ 40341 vom 14.12.2011 der Vermes-
sung DI Hanns H. Schubert Ziviltechniker GmbH, 3100 St. Pölten, Kremser Land-
straße 3 bzw. 3040 Neulengbach, Ulmenhofstraße 233, wird das Trennstück 1 des 
Grundstückes Parz. Nr. 107 im Ausmaß von 8 m² sowie das Trennstück 2 des 
Grundstückes Parz. Nr. 114/3 KG St. Christophen im Ausmaß von 50 m² (Gesamt-
ausmaß daher 58 m²) in das Eigentum der Stadtgemeinde Neulengbach (öffentliches 
Gut) übertragen und soll als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen werden. 
 
Die Abtretung erfolgt unentgeltlich. Die grundbücherliche Durchführung des Tei-
lungsplanes erfolgt gemäß § 15 LTG im Wege des Vermessungsamtes St. Pölten. 
 
Gemäß § 4 Zf. 3 NÖ Straßengesetz liegt eine öffentliche Gemeindestraße ab deren 
Widmung als öffentliche Verkehrsfläche im Flächenwidmungsplan vor. 
Der Teilungsplan GZ 40341 vom 14.12.2011 der Vermessung DI Hanns H. Schubert 
Ziviltechniker GmbH, 3100 St. Pölten, Kremser Landstraße 3 bzw. 3040 Neuleng-
bach, Ulmenhofstraße 233, liegt im Gemeindeamt zur Einsicht auf.  
Die in diesem Teilungsplan ausgewiesene Teilflächen 1 des Grundstückes Parz. Nr. 
107 sowie die Teilfläche 2 des Grundstückes Parz. Nr. 114/3 in der KG 19747 St. 
Christophen wird als Gemeindestraße ausgewiesen und dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet. Es sind somit die Voraussetzungen des § 4 Z. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz 
1999 i.d.g.F. erfüllt. 
 
Vorberatung: diese Angelegenheit wurde als Routineverfahren in keinem Ausschuss 
vorberaten. 
 
Zuständigkeit: Gemäß § 35 NÖ Gemeindeordnung ist die Zuständigkeit des Gemein-
derates gegeben. 
 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist im VA 2012 unter der HH-Stelle 1/6121-7640 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
1. Der Gemeinderat wolle die Ausweisung der im Teilungsplan GZ 40341 vom 

14.12.2011 des DI Hanns H. Schubert Ziviltechniker GmbH angeführten Trennstücke 
1 und 2 der Grundstücke Parz. Nr. 107 und Parz. Nr. 114/3 KG St. Christophen im 
Gesamtausmaß von 58 m² (Grundbuch 19747 St. Christophen) als Gemeindestraße 
sowie die Übernahme in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Neulengbach be-
schließen. 

 
2. Der Gemeinderat wolle die Übernahme der Kosten für den Teilungsplan GZ 40341 

vom 14.12.2011 der DI Hanns H. Schubert Ziviltechniker GmbH (Grundbuch 19747 
St. Christophen) in Höhe von € 1.095,-- sowie die Kosten für die grundbücherliche 
Durchführung in Höhe von EUR 56,-- beschließen. 
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Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  5. Übernahme von Nebenanlagen der L 2018 in Ollersbach 

 

Berichterstatter: Vizebgm. Rudolf Teix 
 

Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 30.11.2010 den Be-
schluss zur Errichtung der Nebenanlagen im Bereich der L 2018, (km 8,060 – 8,851) im Zuge der 
Errichtung der ABA Ollersbach BA 12 gefasst. 
 
Gemäß der Genehmigung durch den Landeshauptmann (Schreiben vom 13.10.2010) wurden die 
Arbeiten durch den NÖ Straßendienst auf Kosten der Gemeinde hergestellt.  Mit Schreiben vom 29. 
November 2011  ersucht die NÖ Straßenbauabteilung um Übernahme in die Erhaltung und Verwal-
tung der Gemeinde.  
 
Vorberatung: Die Angelegenheit wurde im Ausschuss für Infrastruktur, Sicherheit und Landwirtschaft 
am 10.5.2010 vorberaten.  
 
Zuständigkeit: Gem. § 35 Z. 22 NÖ GO ist die Zuständigkeit für den Gemeinderat gegeben. 
 
 

Finanzierung: 
Instandhaltungskosten in den jeweiligen Voranschlägen im OH-Straßeninstandhaltung enthalten. 
 
 

Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat möge die beiliegende, einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bilden-
de, Erklärung ST-LH-N-8/030-2010, womit die durch den NÖ Straßendienst hergestellten Nebenanla-
gen entlang der L 2018 (km 8,060 bis km 8,851), in die Verwaltung und Erhaltung der Gemeinde 
übergehen, beschließen. 
 

 

Anlagen: 
 
ST-LH-N-8/030-2010 
Betrifft: NÖ Straßenbauabteilung Tulln, Straßenmeisterei Neulengbach 
  Bauführungen des NÖ Straßendienstes; 
  Übernahme in die Erhaltung und Verwaltung der Gemeinde. 
 
 
E R K L Ä R U N G 
 
Die Stadtgemeinde Neulengbach übernimmt die vom NÖ Straßendienst, Straßenmeisterei Neuleng-
bach nach Genehmigung durch den Herrn Landeshauptmann, vom 13.10.2010, auf Kosten der Ge-
meinde hergestellten Anlagen (Gehsteige / Abstellflächen entlang der L-2018 von km 8,060 bis km 
8,851) in ihre Verwaltung und Erhaltung. 
 
Die Gemeinde bestätigt, dass die vom NÖ Straßendienst hergestellten Anlagen ordnungsgemäß aus-
geführt sind und erklärt, an den NÖ Straßendienst aus diesem Titel keine weiteren Forderungen zu 
stellen bzw. bei Forderungen Dritter den NÖ Straßendienst schad- und klaglos zu halten.  
 
 
NÖ Landesregierung     Für die Gemeinde: 
Im Auftrage 
 
 
 
…………………………………    …………………………….. 
(Bauabteilungsleiter)     (Bürgermeister) 
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Datum: ....……………………. 
 
        ……………………………… 
        (Vizebürgermeister) 
 
 
         
        ………………………………. 
        (Stadtrat) 
 
 
         
        ……………………………….. 
        (Gemeinderat) 
 
 
        Datum: ……………………… 
 
 
 
 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  6. Übernahme von Landesstraßennebenanlagen in Raipoltenbach 

 

Berichterstatter: Vizebgm. Rudolf Teix 
 

Sachverhalt: 
 
Übernahme von Nebenanlagen: L 2017, L 2274 und L 2290 im Ortsbereich von Raipol-
tenbach  
 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 30.11.2010 den 
Beschluss zur Errichtung der Nebenanlagen im Bereich der L 2017, L 2274 und der L 2290 
(km 1,400 – 2,600, km 0,000 – 180, km 0,000 – 0,190) im Zuge der Errichtung der ABA Rai-
poltenbach BA 15 gefasst. 
 
Gemäß der Genehmigung durch den Landeshauptmann (Schreiben vom 11.10.2010) wur-
den die Arbeiten durch den NÖ Straßendienst auf Kosten der Gemeinde hergestellt.  Mit 
Schreiben vom 8. November 2011  ersucht die NÖ Straßenbauabteilung um Übernahme in 
die Erhaltung und Verwaltung der Gemeinde.  
 
Vorberatung: Die Angelegenheit wurde als Routineangelegenheit in keinem Ausschuss vor-
beraten. 
 
Zuständigkeit: Gem. § 35 Z. 22 NÖ GO ist die Zuständigkeit für den Gemeinderat gegeben. 
 
 

Finanzierung: Instandhaltungskosten in den jeweiligen Voranschlägen im OH-
Straßeninstandhaltung enthalten. 
 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat möge die beiliegende, einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlus-
ses bildende, Erklärung ST-LH-N8/029-2010, womit die durch den NÖ Straßendienst herge-
stellten Nebenanlagen entlang der L 2017, L2274 und L 2290 (km 1,400 – 2,600, km 0,000 – 
180, km 0,000 – 0,190), in die Verwaltung und Erhaltung der Gemeinde übergehen, be-
schließen. 
 
 

Anlagen: 
 

ST-LH-N-8/029-2010 
Betrifft: NÖ Straßenbauabteilung Tulln, Straßenmeisterei Neulengbach 
  Bauführungen des NÖ Straßendienstes; 
  Übernahme in die Erhaltung und Verwaltung der Gemeinde. 
 
 

E R K L Ä R U N G 
 

Die Stadtgemeinde Neulengbach übernimmt die vom NÖ Straßendienst, Straßenmeisterei 
Neulengbach nach Genehmigung durch den Herrn Landeshauptmann, vom 11.10.2010, auf 
Kosten der Gemeinde hergestellten Anlagen (Gehsteige und wasserführender Hochbord 
entlang der Landesstraße 2017, 2274, 2290 im Ortsbereich von Raipoltenbach, km 1,400 – 
2,600, km 0,000 – 0,180, km 0,000 – 0,190) in ihre Verwaltung und Erhaltung. 
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Die Gemeinde bestätigt, dass die vom NÖ Straßendienst hergestellten Anlagen ordnungs-
gemäß ausgeführt sind und erklärt, an den NÖ Straßendienst aus diesem Titel keine weite-
ren Forderungen zu stellen bzw. bei Forderungen Dritter den NÖ Straßendienst schad- und 
klaglos zu halten.  
 
 
NÖ Landesregierung     Für die Gemeinde: 
Im Auftrage 
 
 
 
…………………………………    …………………………….. 
(Bauabteilungsleiter)     (Bürgermeister) 
 
 
Datum: ....……………………. 
 
        ……………………………… 
        (Vizebürgermeister) 
 
 
         
        ………………………………. 
        (Stadtrat) 
 
 
         
        ……………………………….. 
        (Gemeinderat) 
 
 
        Datum: ……………………… 
 
 
 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  7. Kooperationsveranstaltung mit der Raiffeisenbank Wienerwald 

 

Berichterstatter: STR Mag. Ing. Alois Heiss 
 

Sachverhalt: 
 
Die Raiffeisenbank Wienerwald und die Stadtgemeinde Neulengbach werden am 25. Jänner 2012 um 
19.00 Uhr im Lengenbacher Saal einen Vortrag zum Thema „Energie mit Zukunft“ gestalten. 
Anschließend ist ein Kabarett mit Otti Schwarz geplant. 
Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenlos. Es werden Gratiseintrittskarten am Gemeindeamt 
Neulengbach und bei der Raika Wienerwald zur Abholung bereitgelegt.  
 
Als Vortragende werden Herr Ing. Anton Pasteiner als Energieberater, Herr Prok. Anton Hechtl über 
die Förderungen des Landes Niederösterreich und Herr DI Josef Plank von der Firma Renergie, be-
richten. 
Die Mietkosten für den Lengenbacher Saal betragen € 192,--. Plakatkosten und die Kosten für den 
Postwurf für die Gemeinden Neulengbach, St. Christophen, Ollersbach und Asperhofen übernimmt die 
Raika Wienerwald. Von der Stadtgemeinde Neulengbach soll ein Finanzierungsbetrag in Höhe von 
maximal € 200,00 zur Verfügung gestellt werden. 
www.rbwienerwald.at 
 
Hinweis: 
Die Angelegenheit wurde im Ausschuss für Raumordnung und Gemeindeentwicklung dem Grunde 
nach behandelt. 
 
Zuständigkeit 
Gemäß § 35 (2) NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehalten. 
 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist im VA 2012 unter der HH-Stelle 1/0191-7281 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle die Übernahme eines finanziellen Aufwandes für die Gemeinschaftsveranstal-
tung der Raika Wienerwald u. der Stadtgemeinde Neulengbach „Energie mit Zukunft“ am 25.1.2012 in 
Höhe von maximal € 200,00 beschließen.  
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig 

  

Sachbearbeiter: KU zugeteilt am: erledigt am: 

http://www.rbwienerwald.at/
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TOP  8. Photovoltaik-Stromtankstelle; Netzzugangs-Vereinbarung 

 

Berichterstatter: STR Mag. Ing. Alois Heiss 
 

Sachverhalt: 
 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 29.11.2011 wurde das Raiffeisen Lagerhaus Tulln-
Neulengbach mit den Liefer- und Bauleistungen zur Errichtung einer Stromtankstelle mit 
Photovoltaiktechnik für einspurige Elektrofahrzeuge in der Park & Ride Anlage beauftragt. 
 
Zum Betrieb dieser Tankstelle ist der Abschluss einer Netzzugangs-Vereinbarung mit der 
EVN Netz GmbH erforderlich. Diese Vereinbarung S-NL-2012-NZ-031.01 vom 23.12.2011 
liegt nun vor und weist folgende Eckdaten auf: 
 
Netzzutrittsentgelt:  EUR 210,-- 
Netzbereitstellungsentgelt: Verrechnung nach tatsächlichem Bezug 
 
Weiters sind in dieser Vereinbarung die Instandhaltung, Übergabestelle, Messeinrichtungen 
und die Systemnutzung geregelt. 
 
 
Vorberatung: Diese Angelegenheit wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 29.11.2011 
behandelt. 
 
Zuständigkeit: ist gem. § 35 NÖ GO für den Gemeinderat gegeben. 
 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist im VA 2012 unter dem HH-ansatz 1/6100 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat wolle die beiliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlus-
santrages bildende Netzzugangs-Vereinbarung S-NL-2012-NZ-031.01 vom 23.12.2011 mit 
der EVN Netz GmbH beschließen. 
 

 

Anlagen: 
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Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  9. Förderungsvertrag nach dem Umweltförderungsgesetz für 
WVA/BA20 Leitungsverstärkung P4 - P6 2. Teil 

 

Berichterstatter: STR Mag. Dr. Raimund Heiss 
 

Sachverhalt: 

 

Mit Fördervertrag B002122 vom 2.12.2011 wurden vom BM für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft als Förderungsgeber, vertreten durch die Kommunalkredit 
Public Consulting GmbH. , A-1092  Wien, Türkenstraße 9,  Fördermittel für  das Projekt   
„Wasserversorgungsanlage  BA 20, Leitungsverstärkung P4 – P6, 2. Teil“ zugesichert, die 
auf Vorschlag der Kommission für die Angelegenheiten der Siedlungswasserwirtschaft vom 
29.11.2011 vom Bundesminister DI Nikolaus Berlakovich mit Entscheidung vom 2.12.2011 
gewährt wurde.  

 

Zur Annahme des Förderungsvertrages ist die Annahmeerklärung mit Bestätigung der Auf-
bringung der Finanzierungsmittel mit der Kommunalkredit Public Consulting GmbH. vom 
2.12.2011,  Antragsnummer B002122 betreffend die Gewährung eines Investitionskostenzu-
schusses für die „Wasserversorgungsanlage  BA 20, Leitungsverstärkung P4 – P6, 2. Teil“ 
zugesichert, abzuschließen. 

 

 

Der Förderungsvertrag hat folgende wesentliche Inhalte: 

 

Bezeichnung: WVA  BA/20 – Leitungsverstärkung P4 – P6, 2. Teil 

Katalog vom : 2.12.2011 

Funktionsfähigkeitsfrist: 30.06.2011 

Vertragsnummer: B002122 

 

Investitionskosten €     195.000,-- 

Fördersatz: 15,00  % 

Vorläufige Pauschalförderung für Anlagenteile €                0,-- 

Vorläufige Pauschale für Einbautenkoordination €            952,-- 

                 

Die  Gesamtförderung im vorläufigen Nominale von €  30.202,-- wird in Form von Investiti-
onszuschüssen ausbezahlt. 

 

 

Der Förderungsvertrag und die entsprechenden Beilagen (Vertragsbedingungen, Rech-
nungsnachweis) liegen vor und bilden einen entsprechenden Bestandteil des Antrages. 

 

Hinweis: 

Die Angelegenheit wird von den Mitarbeitern der Verwaltung  ohne Vorbereitung in einem 
Ausschuss zur Entscheidung vorgelegt. 

 

Zuständigkeit: 
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Die Angelegenheit ist auf Grund der Bestimmungen des § 35 NÖ Gemeindeordnung dem 
Gemeinderat zur Entscheidung vorbehalten. 
 

Finanzierung: 

Berücksichtigung in den jeweiligen Voranschlägen. 
 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat möge die  Annahme des Förderungsvertrages mit der Kommunalkredit 
Public Consulting GmbH. vom 2.12.2011,  Antragsnummer B002122 betreffend die Gewäh-
rung eines Investitionskostenzuschusses für die „WVA  BA/20 – Leitungsverstärkung P4 – 
P6, 2. Teil“,  beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig 

  

Sachbearbeiter: BH zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  10. Diverse Darlehen bei der NÖ. Landeshypothekenbank AG - vorzei-
tige Darlehenstilgung 

 

Berichterstatter: STR Mag. Dr. Raimund Heiss 
 

 

Sachverhalt: 
 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 28.4.1998  und 23.2.1999 wurden zur Finanzierung von au-
ßerordentlichen Projekten (Straßenbau, Sanierung Friedhofskapelle und Sanierung Kindergarten 
Ollersbach) Bankdarlehen bei der NÖ. Landeshypothekenbank AG  aufgenommen.  
 
Aufgrund der positiven Finanzlage wurde im Voranschlag 2012 beim  AOH-Vorhaben Nr. 89 die vor-
zeitige Darlehenstilgung von den o.a. Darlehen der KAT I in Gesamthöhe von ca. € 52.000,-- berück-
sichtigt. Die vorzeitige Tilgung bringt eine Verbesserung des „Maastricht-Ergebnisses“ mit sich. 
Die Einnahmenbedeckung erfolgt aus dem AOH Vorhaben 4 (Grundverkäufe). 
 
Die Beschlussfassung des Gemeinderates über den Voranschlag 2012 erfolgte in der Sitzung vom 
29.11.2011. 
 
 
Folgende Darlehen sollen vorzeitig getilgt werden: 
 

1. Darlehen Nr. 0451-053108 über € 108.282,52 (ATS 1,490.000,--) für Gemeindestraßen, 
urspr. Laufzeit 15 Jahre (1998 bis 2013), derzeitige Verzinsung 4,73 % fix bis1.7.2013 
im Rahmen der Landesfinanzsonderaktion 
Restdarlehensstand per 31.12.2011  € 19.482,75   

 
2. Darlehen Nr. 0459-125507 über € 21.801,85 (ATS 300.000,--) für Sanierung Friedhofskapelle, 

urspr. Laufzeit 15 Jahre (1998 bis 2013), derzeitige Verzinsung 5,0 % fix bis1.6.2013 
im Rahmen der Landesfinanzsonderaktion 
Restdarlehensstand per 31.12.2011  € 2.969,95   
 

3. Darlehen Nr. 0466-076201 über € 111.189,44 (ATS 1,530.000,--) für KIGA-Umbau Ollers-
bach, 
urspr. Laufzeit 15 Jahre (1999 bis 2014), derzeitige Verzinsung 4,25 % fix bis1.7.2014 
Restdarlehensstand per 31.12.2011  € 28.261,02   

 
 
Vorberatungen: 
Die Angelegenheit wurde bis zum Stichtag 2.1.2012  noch in keinem Ausschuss behandelt. 
 
Zuständigkeit: 
Die Entscheidung obliegt gem. § 35 NÖ Gemeindeordnung dem Gemeinderat. 
 
 

Finanzierung: 
Die vorzeitigen Darlehenstilgungen sind im ao. Voranschlag 2012 vorgesehen. 
 
 

Beschlussanträge: 
 
1. Beschlussantrag 
Der Gemeinderat möge die vorzeitige Tilgung  des Darlehens Nr. 0451-053108 bei der NÖ Landeshy-
pothekenbank AG im Rahmen der Landesfinanzsonderaktion für Straßenbau mit  
einem Restdarlehensstand von  € 19.482,75  beschließen. 
 
2. Beschlussantrag 
Der Gemeinderat möge die vorzeitige Tilgung  des Darlehens Nr. 0459-125507 bei der NÖ Landeshy-
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pothekenbank AG im Rahmen der Landesfinanzsonderaktion für Friedhofskapellensanierung mit ei-
nem Restdarlehensstand von  € 2.969,95  beschließen. 
 
3. Beschlussantrag 
Der Gemeinderat möge die vorzeitige Tilgung  des Darlehens Nr. 0466-076201 bei der NÖ Landeshy-
pothekenbank AG für Kindergartenumbau Ollersbach  mit einem  
Restdarlehensstand von  € 28.261,02  beschließen. 
 
 

 

 

Beschluss: 
 

1. Der Antrag wird angenommen. 
2. Der Antrag wird angenommen. 
3. Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

1. Einstimmig 
2. Einstimmig 
3. Einstimmig 

 

  

Sachbearbeiter: BH zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  11. Erläuterungen von Abweichungen im Rechnungsabschluss (Fest-
legung der Grenzen) 

 

Berichterstatter: STR Mag. Dr. Raimund Heiss 
 

Sachverhalt: 
 
In der Sitzung des Prüfungsausschusses vom 22.2.2011 wurde u.a. angeregt, ab welchem 
Betrag die Einnahmen- und Ausgabenüber- und –unterschreitungen mit Begründung dem 
Rechnungsabschluss lt. den Bestimmungen des § 15 (1) Ziffer 7 der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung  beizulegen sind, neu geregelt werden sollen. 
 
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 16.11.2011 über diesen Punkt beraten und 
ist zu dem Ergebnis gekommen, die Grenzen der Über- und Unterschreitungen wie bisher 
gehandhabt  mit einer Höhe von € 7.300,-- beizubehalten und dem Gemeinderat zur Be-
schlussfassung vorzulegen. 
 

 

Vorberatungen: 

Beratung am 13.12.2011 im Finanzausschuss . 

 

Zuständigkeit: 

Gemäß § 35 (20) NÖ Gemeindeordnung soll eine Beschlussfassung im Gemeinderat erfol-
gen. 
 
 

Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat möge die Grenzen für die Erläuterungen der Einnahmen- und Ausgabenüber- und –
unterschreitungen lt. den Bestimmungen des § 15 (1) Ziffer 7 der Voranschlags- und Rechnungsab-
schlussverordnung mit € 7.300,-- beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig 

  

Sachbearbeiter: BH zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  12. Ankauf eines Sonnenschutzes für den Kindergarten Großweinberg 

 

Berichterstatter: STR Monika Scholz 
 

Sachverhalt: 

 

Der Kindergarten Großweinberg feiert im Jahr 2012 sein 40 – jähriges Bestehen. 

 

Im Zuge dieses Jubiläums wird dem Kindergarten Großweinberg als „Geburtstagsgeschenk“ seitens 
der Stadtgemeinde Neulengbach für den Ankauf eines Sonnenschutzes/Sandkastenabdeckung 
(Ausmaß 400 x 400 cm) bei der Fa. Schmiderer & Schendl ein Betrag von 50 % des Anschaffungs-
wertes  in Höhe von € 710,-- zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung des Restbetrages wurde durch 
Spenden aufgebracht. 

 

 

Vorberatungen: 

Die Angelegenheit wurde noch in keinem Ausschuss behandelt. 
 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist im Rahmen des OH gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat wolle dem Kindergarten Großweinberg als „Geburtstagsgeschenk“ einen Kostenbei-
trag für den Ankauf eines Sonnenschutzes in Höhe von € 710,-- zur Verfügung stellen 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig 

  

Sachbearbeiter: AV/BH zugeteilt am: erledigt am: 
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Ende der Sitzung um 20.00 Uhr. 

 

PROTOKOLLFERTIGUNG 

 

   

Bgm. Franz Wohlmuth AL Christian Kogler 

Vorsitzender Schriftführer 

     

   

 
 
 
Dieses Protokoll wurde in der Sitzung am  
genehmigt/abgeändert/nicht genehmigt*) 
 
*) nicht zutreffendes bitte streichen 
 
 
 
 
X Protokollbeilagen bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Protokolls. 


